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A. Einleitung

Für die Begründung rechtlicher Entscheidungen wird verbreitet auf Folgen Bezug
genommen. Bereits im römischen Recht wurde mit den Folgen rechtlicher Ent-
scheidungen argumentiert.1 Auch in der gegenwärtigen gerichtlichen Praxis werden
Folgen zur Entscheidungsfindung und -begründung herangezogen.2 Oftmals aber
werden FolgenvonGerichten imRahmen der Entscheidungsfindung diskutiert, ohne
dass dies in der Begründung deutlich gemacht wird,3 sodass die Erwägungen zu den
Folgen einer Entscheidung im Beratungszimmer keinen Weg in die Entschei-
dungsbegründung finden.4

Die Tatsache, dass rechtliche Entscheidungen anhand ihrer Folgen gebildet und
begründet werden, hat auch die Rechtswissenschaft erkannt. Insbesondere seit den
siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts hat sich die rechtswissenschaftliche Li-
teratur damit befasst, wie die gesellschaftlichen, ökonomischen oder ökologischen
Folgen Teil der Findung und Begründung rechtlicher Entscheidungen sein können.5

Die Diskussion in der Rechtswissenschaft um die Relevanz von Folgen im Recht hat
die Bedeutung dieser Argumentationsform aufzeigen können, ohne dass eine eigene
Methode für die praktische Rechtsanwendung entwickelt worden ist.6 In den bis-
herigen Arbeiten wurden grundlegende Fragen beantwortet, die sich bei der Be-

1 Wacke, Mélanges Fritz Sturm, Vol. I, S. 547 (553 ff.) mit Beispielen aus dem römischen
Recht. Siehe zur weiteren Entwicklung Deckert, S. 9 m.w.N.

2 Vgl. dazu die Rechtsprechungsübersichten bei Kilian, S. 212 ff.; Sambuc, S. 75 ff.;
Sendler, FS Simon, S. 113 (118 ff.); Coles, S. 168 ff.; Deckert, S. 252 ff.; Feller, S. 46 ff.

3 Voßkuhle, Grundlagen des Verwaltungsrechts, § 1 Rn. 34; Staben, S. 90; Sendler, FS Si-
mon, S. 113 (115); Hassemer, FS Coing, S. 493 (496 Fn. 17).

4 Sendler, FS Simon, S. 113 (114 f.).
5 U.a. Kriele, Theorie der Rechtsgewinnung, S. 191 ff.; Podlech, AöR 95 (1970) 185 (201,

208); Winter, Rechtstheorie 2 (1971), 185 ff.; Luhmann, Rechtssystem und Rechtsdogmatik,
S. 31 ff.; Kilian, S. 207 ff.; Heldrich, JuS 1974, 281; Rüssmann, JuS 1975, 352 (357 f.);
Teubner, Rechtstheorie 6 (1975), 179 ff.; Sambuc, passim; Pfeifer-Frenzel, S. 81 ff.; Koch/
Rüßmann, Begründungslehre, S. 227 ff.; Wälde, passim; Rottleuthner, ARSP Beiheft N.F.
Nr. 13, 97 ff.; Schlink, Der Staat 19 (1980), 73 (91 f., 103 ff.); Böhlk/Unterseher, JuS 1980,
323 ff.; Lübbe-Wolff, passim; Hassemer, FS Coing, S. 493 ff. Zuletzt zu der Relevanz von
Folgen in der Rechtsanwendung Möllers, Methodenlehre, § 5 Rn. 56 ff.; Pajunk, Einbindung,
S. 156 ff.; Göke, S. 10 ff.; Martens, Methodenlehre, S. 478 ff.; Lassahn, ARSP 99 (2013),
323 ff.; Windoffer, passim; Zhang, passim.

6 Kritisch daher Eidenmüller, Effizienz als Rechtsprinzip, S. 399: „De facto wird mit der
Forderung nach Folgenorientierung jedoch eher ein Forschungsprogramm definiert, als dem
Richter praktisch geholfen.“; ähnlich: Hensche, Rechtstheorie 1998, 103 (119); Brink, S. 173;
Appel, Innovationsfolgenabschätzung, S. 178.



trachtung der Folgen juristischer Entscheidungen stellen.7 Es wurde auch die Ein-
beziehung von Folgen für einzelne Rechtsgebiete untersucht,8 ohne dass aber eine
praktischeMethode9 für die Verwendung von Folgen einer juristischen Entscheidung
entwickelt worden ist.10 Zudem wurden die praktischen Herausforderungen, die sich
Gerichten bei einer möglichen Beachtung von Folgen stellen, erkannt, aber nicht
untersucht.11

Die aufgezeigten Lücken in der bisherigen Diskussion in der Rechtswissenschaft
zu den Folgen sollen mit dieser Untersuchung geschlossen werden. Daher wird in
dieserArbeit eine Theorie12 für eine praktischeMethode der Folgenberücksichtigung
entwickelt. Sie soll eine transparente und nachvollziehbare Einbeziehung von Folgen
in die richterliche Entscheidungsfindung und -begründung ermöglichen. Zu diesem
Zweck wird die Berücksichtigung von Folgen im Zivilprozess untersucht. Für diese
Arbeit wurde der Zivilprozess gewählt, da Zivilgerichten, anders als Verwaltungs-,
Sozial- oder Finanzgerichten, ein besonderer Konkretisierungs- bzw. Gestaltungs-
auftrag im Einzelfall zukommt, der sich nicht auf die Überprüfung vorgehender
behördlicher Entscheidungen beschränkt.13 Aufgrund des Beibringungs- und Dis-
positionsgrundsatzes des Zivilprozesses stellen sich zudem besondere Herausfor-
derungen bei der richterlichen Berücksichtigung von Folgen, die eine Untersuchung
der praktischen Umsetzbarkeit erfordert.

Zur Entwicklung einer praktisch anwendbaren Theorie der Folgenberücksichti-
gung wird in dieser Arbeit der gesamte Vorgang der Rechtsanwendung untersucht
und überprüft, wie Folgen zur Begründung einer Entscheidung innerhalb verschie-

7 Siehe dazu Podlech, AöR 95 (1970) 185 (201, 208); Rottleuthner, ARSP Beiheft N.F.
Nr. 13, 97 ff.;Wälde, passim; Sambuc, S. 90 ff.; Lübbe-Wolff, passim; Deckert, passim; Zhang,
passim, Lassahn, ARSP 99 (2013), 323 ff.; Pajunk, Einbindung, S. 156 ff.; interdisziplinär:
Coles, passim; Wälde, passim.

8 ZumWettbewerbsrecht Sambuc, passim; zum Strafrecht: Hassemer, FS Coing, S. 493 ff.;
zum Arbeitsrecht die Beiträge im Tagungsband „Folgenabschätzung im Arbeitsrecht“, her-
ausgegeben von Rieble/Junker; zu Fortsetzungsvereinbarungen bei Personengesellschaften
Pfeifer-Frenzel, S. 108 ff.; siehe zum Europarecht: Göke, S. 10 ff.; Martens, Methodenlehre,
S. 478 ff.; Bengoetxea, FS Rasmussen, S. 39 ff.; zu Abschreckungseffekten bei Grundrechten
Staben, S. 89 ff.; zu der Sicherung von Nachhaltigkeit durch rechtliche Entscheidungen
Windoffer, passim.

9 Zu dem Begriff der Methode siehe unten B. III. 3.
10 Eidenmüller, Effizienz als Rechtsprinzip, S. 399 f.; Brink, S. 173; Appel, Innovations-

folgenabschätzung, S. 178.
11 Vgl. z.B. Winter, Rechtstheorie 2 (1971), 185 (191 f.); Sambuc, S. 127 ff.; Deckert,

S. 136 ff.; Brink, S. 170 ff.; Zhang, S. 52 ff.
12 Siehe zu den Eigenschaften wissenschaftlicher Theorien im Allgemeinen und der Auf-

gabe juristischer Theorien im Besonderen: Canaris, JZ 1993, 377 f.; Jansen, ZEuP 2005, 750
(761 ff.). Vgl. auch v. Aaken, Funktionale Rechtswissenschaftstheorie, S. 79 (84 ff.). Vgl. zum
Begriff der Theorie Rüthers/Fischer/Birk, Rechtstheorie, Rn. 17 ff. und Jakl, Theorien, S. 90
und 98.

13 Appel, Innovationsfolgenabschätzung, S. 171. Siehe zu den Unterschieden in der Tätig-
keit der Staatsgewalten bei der Berücksichtigung von Folgen Windoffer, S. 196 ff.
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dener Formen der juristischen Argumentation relevant werden können. Zu diesem
Zweck werden rechtliche Argumentationsformen wie der Syllogismus, die Abwä-
gung und die Analogie untersucht. Grundlage dieser Untersuchung ist eine Be-
griffsbildung, die anhand wissenschaftstheoretischer Methoden14 unter Berück-
sichtigung der besonderen Anforderungen der Rechtswissenschaft erfolgt.15 Im
Rahmen der Begriffsbildung wird ein neues Verständnis der Folgenberücksichtigung
entwickelt und ein Begriffssystem gebildet, das eine Ordnung unterschiedlicher
Folgearten ermöglicht. Bei einer Untersuchung der praktischen Folgenberücksich-
tigung muss auch nach den Grenzen dieses Ansatzes gefragt werden. Hierfür werden
Beschränkungen untersucht, die sich Gerichten nicht nur unmittelbar aus der
Rechtsordnung stellen, sondern es werden auch zusätzliche Hürden ins Auge gefasst,
die sich Gerichten bei der rechtlichen Argumentation unter Verwendung von Folgen
stellen können. Im Anschluss hieran wird ein Argumentationsmodell der Folgen-
berücksichtigung entwickelt. Diese Methode wird induktiv aus der Rechtsordnung
gebildet. Hierzu werden Gesetzestexte und dogmatische Ansätze untersucht, die
selbst die Berücksichtigung von Folgen anordnen, um einen Schluss auf eine
übergreifende Methode der Folgenberücksichtigung ziehen zu können, die auch
jenseits dieser Normen und Ansätze für die richterlichen Rechtsanwendung heran-
gezogen werden kann.

Der zuvor entwickelte Ansatz für eine praktische Berücksichtigung von Folgen ist
auf seine Umsetzbarkeit im Zivilprozess zu untersuchen. Hier stellt sich insbeson-
dere das Problem der Ermittlung der tatsächlichen Umstände, die für eine Folgen-
prognose erforderlich sind. Zur Beantwortung dieser Frage ist zu klären, wie solche
Umstände, die für eine Folgenberücksichtigung notwendig sind, innerhalb der zi-
vilprozessualen Dogmatik qualifiziert werden können und wie sich die diese Qua-
lifikation auf die Erhebung bzw. Ermittlung dieser Umstände auswirkt. Das Zwi-
schenergebnis ist Ausgangspunkt für die weitere Untersuchung der Folgenberück-
sichtigung in der richterlichen Praxis. Für die gerichtliche Arbeit im Zivilprozess
stellen sich mehrere Anschlussfragen: Unter anderem ist für die Berücksichtigung
von Folgen zu klären, wann bestimmte Tatsachen der Ermittlung oder des Beweises
bedürfen,was der notwendigeGrad der richterlichenÜberzeugung ist, ob undwelche
Beweislast besteht, wie eine Zusammenarbeit des Gerichts mit Sachverständigen
erfolgen kann, welcheAnforderungen an die Begründung der Entscheidung bestehen
und wie rechtliches Gehör bei der Berücksichtigung von Folgen zu gewähren ist.
Sodann ist zu untersuchen, wer und in welchem Umfang die Kosten des Verfahrens
zu tragen hat.

14 Zu einem Begriff der Wissenschaftstheorie vgl. Kornmesser/Büttemeyer, Wissen-
schaftstheorie, S. 4 ff.

15 Siehe v. Aaken, Funktionale Rechtswissenschaftstheorie, S. 79 (84 ff.) zu einem Ansatz
für eine mögliche Rechtswissenschaftstheorie.
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